
Abänderungsantrag 
der Abgeordneten Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner, 
Kolleginnen und Kollegen, 
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zum Bericht des Gesundheitsausschusses über den Antrag 1824/A der Abgeordneten 
Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Epidemiegesetz 1950 und das COVID-19-Maßnahmengesetz 
geändert werden (1067 d.B.) (TOP 6) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der eingangs genannte Gesetzesantrag wird wie folgt geändert: 

In Artikel 2 Z 8 wird in § 7 Abs. 3a nach dem Wort „Bürgermeister" die Wortfolge „mit Zustimmung der 
Bezirksverwaltungsbehörde" eingefagt. 

Begründung 

Zur Zulässigkeit der Übertragung von Aufgaben im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung auf 
Gemeinden siehe Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht5 (2017), Rz 334 f. Typische Beispiele des 
übertragenen Wirkungsbereichs sind die Zuständigkeiten des Bürgermeisters im Bereich des Meldewesens 
(§ 13 Abs. 1 MeldeG). 
In diesem Sinne wird dem Bürgermeister die Zuständigkeit zur Erlassung von Verordnung gemäß § 7 
Abs. 3a übertragen. Durch das Erfordernis der Zustimmung der Bezirksverwaltungsbehörde ist der zur 
Verordnungserlassung erforderliche fachliche Austausch vor Verordnungserlassung sichergestellt. Es ist 
davon auszugehen, dass damit der Dokumentationspflicht entsprechend den Anforderungen der 
Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes ausreichend nachgekommen werden kann. 
Gegen die Sicherstellung der Kooperation zwischen Gemeinde im übertragenen Wirkungsbereich und 
Bezirksverwaltungsbehörde - als verfahrensrechtliche Voraussetzung der Verordnungserlassung -
sprechen auch keine verfassungsrechtlichen Bedenken. 
Die Verwaltungsführung der Gemeinden (Gemeindeverbände) in den Angelegenheiten des übertragenen 
Wirkungsbereichs ist unmittelbar von Verfassungs wegen der Weisungsbefugnis und dem damit 
zusammenhängenden Aufsichtsrecht des zuständigen staatlichen Organs unterworfen (Art. 119 Abs. 1 B
VG); welches das zuständige Organ des Bundes oder des Landes ist, muss sich aus den anwendbaren 
Verwaltungsvorschriften ergeben (Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht7 (2017), Rz 373). 
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